
24.01.201324.01.2013 K. K. NiebergallNiebergall--SippelSippel
BeratungsstelleBeratungsstelle Anker SchwerinAnker Schwerin

11

Das Das TrTräägergerüübergreifendebergreifende
PersPersöönlichenliche BudgetBudget

Karin Karin NiebergallNiebergall--SippelSippel
ANKER ANKER SozialarbeitSozialarbeit GemeinnGemeinnüützigetzige GmbHGmbH

SchwerinSchwerin



DerDer ParadigmenwechselParadigmenwechsel
mitmit demdem SGB IXSGB IX

 ZusammenstellungZusammenstellung derder TeilhabeleistungenTeilhabeleistungen
ffüürr MenschenMenschen mitmit BehinderungBehinderung

 HerzstHerzstüückck: das : das TrTräägergerüübergreifendebergreifende
PersPersöönlichenliche Budget Budget 

 ZielZiel: : GewGewäährleistunghrleistung von von selbstbestimmterselbstbestimmter
Rehabilitation und Rehabilitation und TeilhabeTeilhabe

 GrundsGrundsäätzetze: : SelbstbestimmungSelbstbestimmung und und 
SelbstverantwortungSelbstverantwortung

 LeistungenLeistungen „„ausaus einereiner HandHand““
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GesetzlicheGesetzliche GrundlageGrundlage
§§ 17 Abs. 2  SGB IX17 Abs. 2  SGB IX
„„ Auf Auf AntragAntrag kköönnennnen LeistungenLeistungen zurzur TeilhabeTeilhabe auchauch
durchdurch einein PersPersöönlichesnliches Budget Budget ausgefausgefüührthrt werdenwerden, , 
um den um den LeistungsberechtigtenLeistungsberechtigten in in eigenereigener
VerantwortungVerantwortung einein mmööglichstglichst selbstbestimmtesselbstbestimmtes
LebenLeben zuzu ermermööglichenglichen..““

§§ 159 Abs. 5 SGB IX159 Abs. 5 SGB IX
§§ 17 Abs. 2 17 Abs. 2 SatzSatz 1 1 istist vomvom 1. 1. JanuarJanuar 2008 an 2008 an mitmit
derder MaMaßßgabegabe anzuwendenanzuwenden, , dassdass auf auf AntragAntrag
LeistungenLeistungen durchdurch einein PersPersöönlichesnliches Budget Budget 
ausgefausgefüührthrt werdenwerden..
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WelcheWelche LeistungstrLeistungsträägerger betrifftbetrifft
das das PersPersöönlichenliche Budget?Budget?

 KrankenkassenKrankenkassen
 SozialhilfetrSozialhilfeträägerger

((EingliederungshilfeEingliederungshilfe))  
 RentenversicherungRentenversicherung
 JugendJugendäämtermter

 BundesagenturBundesagentur ffüürr
ArbeitArbeit

 UnfallkassenUnfallkassen
 KriegsopferfKriegsopferfüürsorgersorge

auaußßerdemerdem::
 PflegekassenPflegekassen

((„„KannKann““--BestimmungBestimmung))  
 IntegrationsIntegrationsäämtermter
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WelcheWelche LeistungenLeistungen kköönnennnen alsals
PersPersöönlichesnliches Budget Budget beantragtbeantragt

werdenwerden??
LeistungenLeistungen zurzur

1.1.Medizinischen RehabilitationMedizinischen Rehabilitation
2.2.Teilhabe am ArbeitslebenTeilhabe am Arbeitsleben
3.3.Teilhabe am Leben in der GemeinschaftTeilhabe am Leben in der Gemeinschaft
4.4.PflegePflege
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Was Was äändertndert sichsich nunnun
-- in in derder VerfahrensweiseVerfahrensweise ? ?   
 UmfangreichesUmfangreiches AntragsverfahrenAntragsverfahren
 NurNur nochnoch einein LeistungstrLeistungsträägerger alsals

AnsprechpartnerAnsprechpartner ffüürr allealle
TeilhabeleistungenTeilhabeleistungen

 EchteEchte WahlmWahlmööglichkeitglichkeit zwischenzwischen
SachleistungSachleistung und und GeldleistungGeldleistung

 SelbstverantwortungSelbstverantwortung beimbeim EinhaltenEinhalten des des 
BudgetsBudgets
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Was Was bleibtbleibt gleichgleich??
 Alle Leistungsgesetze mit den spezifischen  Alle Leistungsgesetze mit den spezifischen  

Anspruchsgrundlagen: Bedarf muss Anspruchsgrundlagen: Bedarf muss 
festgestellt werdenfestgestellt werden

 Jeweilige finanzielle Rahmenbedingungen Jeweilige finanzielle Rahmenbedingungen 
der Leistungsgesetze (z.B. Zuzahlungen der der Leistungsgesetze (z.B. Zuzahlungen der 
GKV, Einkommensgrenzen im SGB XII)GKV, Einkommensgrenzen im SGB XII)  

 Es gibt Es gibt i.d.Ri.d.R. nicht mehr Geld als bei . nicht mehr Geld als bei 
Inanspruchnahme von SachleistungenInanspruchnahme von Sachleistungen

PersPersöönliches Budget ist kein nliches Budget ist kein 
„„BehindertengeldBehindertengeld““!!
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VerVeräänderungen im nderungen im 
LeistungsdreieckLeistungsdreieck

Leistungsberechtigter

Leistungsträger

Leistung

Geld

Bescheid

Bescheid

GeldGeld

Fachliche

Antrag

§§

Vertr
ag

Leistungs-
erbringer

Einzel-
person

Familie
Nachbar

Dienst-
leister
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Das Verfahren Das Verfahren 
(rechtliche Grundlagen)(rechtliche Grundlagen)  

Regelungen:Regelungen:

 SGB IX SGB IX §§ 17 Abs. 2 17 Abs. 2 –– 55

 BudgetBudget--Verordnung (BudgetVO)Verordnung (BudgetVO)

 VorlVorlääufige Empfehlungen zum TPB in ufige Empfehlungen zum TPB in 
MecklenburgMecklenburg--Vorpommern (Okt. 2007)Vorpommern (Okt. 2007)  
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Das Verfahren Das Verfahren 
(Der Ablauf)(Der Ablauf)  

 Beratung zum PersBeratung zum Persöönlichen Budgetnlichen Budget
 AntragstellungAntragstellung
 Ein TrEin Trääger wird ger wird „„BeauftragterBeauftragter““
 HilfebedarfsfeststellungHilfebedarfsfeststellung
 Festlegung der ZieleFestlegung der Ziele
 Ermittlung des erforderlichen UmfangsErmittlung des erforderlichen Umfangs
 Abschluss der ZielvereinbarungAbschluss der Zielvereinbarung



BeratungBeratung

 AusfAusfüührliche Beratung zum P.B.hrliche Beratung zum P.B.
 Macht das P.B. fMacht das P.B. füür mich Sinn?r mich Sinn?
 MMöögliche Vorgliche Vor-- und Nachteile bedenkenund Nachteile bedenken
 Praktische Umsetzung Praktische Umsetzung üüberlegenberlegen
 Was wWas wüürde sich frde sich füür mich r mich äändern?ndern?
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MMöögliche Vorteile fgliche Vorteile füür den r den 
Nutzer des P.B.Nutzer des P.B.

Mehr Mehr SelbstbestimmungSelbstbestimmung
 Passende LeistungenPassende Leistungen
 SelbststSelbststäändige Auswahl der Dienstleisterndige Auswahl der Dienstleister
 Mitsprache bei der AusfMitsprache bei der Ausfüührung der Leistung hrung der Leistung 

z.B. Ort, Zeit, Frequenzz.B. Ort, Zeit, Frequenz
 FlexibilitFlexibilitäät innerhalb des Bewilligungst innerhalb des Bewilligungs--

zeitraumszeitraums
 Einbeziehung von VertrauenspersonenEinbeziehung von Vertrauenspersonen
 Aufwertung des Status als Aufwertung des Status als KundeKunde
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MMöögliche Nachteile fgliche Nachteile füür den r den 
Nutzer des P.B.Nutzer des P.B.

 Hohe Hohe SelbstverantwortungSelbstverantwortung
 Langes und kompliziertes VerfahrenLanges und kompliziertes Verfahren
 Gefahr, dass Budget nicht ausreichtGefahr, dass Budget nicht ausreicht
 Geldleistung evtl. niedriger als SachleistungGeldleistung evtl. niedriger als Sachleistung
 Hoher Aufwand, um Hilfen einzukaufenHoher Aufwand, um Hilfen einzukaufen
 Gefahr der VerschuldungGefahr der Verschuldung
 Nachweise mNachweise müüssen gefssen gefüührt werdenhrt werden



MMöögliche Vorteile fgliche Vorteile füür die r die 
LeistungstrLeistungsträägerger

Mehr Mehr EffektivitEffektivitäätt durch:durch:
 Einbeziehen vorrangiger LeistungstrEinbeziehen vorrangiger Leistungsträägerger
 Individuelle, passende LeistungenIndividuelle, passende Leistungen
 Bessere Motivation / ComplianceBessere Motivation / Compliance
 Koordination der GesamtleistungenKoordination der Gesamtleistungen
 Gemeinsame Zielrichtung der HilfenGemeinsame Zielrichtung der Hilfen
 Bildung von Preisbewusstsein bei KlientenBildung von Preisbewusstsein bei Klienten
 Bessere KostenBessere Kosten--NutzenNutzen--RelationRelation
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MMöögliche Nachteile fgliche Nachteile füür die r die 
LeistungstrLeistungsträägerger

HHööherer herer Aufwand Aufwand durch:durch:
 Komplizierteres AntragsverfahrenKomplizierteres Antragsverfahren
 Notwendige BeschNotwendige Beschääftigung mit den ftigung mit den 

Sozialvorschriften anderer LeistungstrSozialvorschriften anderer Leistungsträägerger
 Mehr Verwaltungsarbeit als Mehr Verwaltungsarbeit als „„BeauftragterBeauftragter““
 Mehr Leistungsberechtigte als bisherMehr Leistungsberechtigte als bisher
 PrPrüüfung der Mittelverwendungfung der Mittelverwendung
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AntragstellungAntragstellung
 AntragAntrag beim zustbeim zustäändigen Trndigen Trääger stellen  ger stellen  

(Sozialamt, Krankenkasse, Arbeitsagentur etc.)(Sozialamt, Krankenkasse, Arbeitsagentur etc.)  
 den Trden Trääger auswger auswäählen, der vermutlich fhlen, der vermutlich füür die r die 

meisten Leistungen zustmeisten Leistungen zustäändig istndig ist
 Antrag kann formlos gestellt werdenAntrag kann formlos gestellt werden
 Antrag kann innerhalb von 14 Tagen weiter Antrag kann innerhalb von 14 Tagen weiter 

gegeben werden an anderen Trgegeben werden an anderen Träägerger

 Alle erforderlichen Alle erforderlichen UnterlagenUnterlagen einreicheneinreichen
 PersPersöönlicher nlicher Bedarf an Hilfen Bedarf an Hilfen wird ermitteltwird ermittelt

 keine einheitlichen Instrumentarien!keine einheitlichen Instrumentarien!
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BudgetkonferenzBudgetkonferenz

 ÄÄhnlich den Hilfeplankonferenzen in der hnlich den Hilfeplankonferenzen in der 
EingliederungshilfeEingliederungshilfe

Teilnehmer:Teilnehmer:
 Antragsteller und Antragsteller und „„Person seiner WahlPerson seiner Wahl““
 Gesetzlicher BetreuerGesetzlicher Betreuer
 Beteiligte LeistungstrBeteiligte Leistungsträägerger
Inhalt:Inhalt:
 Feststellung von Hilfebedarf, Zielen und Feststellung von Hilfebedarf, Zielen und 

Umfang der benUmfang der benöötigten Leistungentigten Leistungen
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ZielvereinbarungZielvereinbarung

 FFöörderrder-- / Leistungsziele/ Leistungsziele
 HHööhe des Budgetshe des Budgets

 „„soll bisherige Leistungen nicht soll bisherige Leistungen nicht üüberschreitenberschreiten““

 NachweispflichtNachweispflicht
 QualitQualitäätssicherungtssicherung
 BewilligungszeitraumBewilligungszeitraum
 Das Das „„KleingedruckteKleingedruckte““
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Verwendung des BudgetsVerwendung des Budgets

Monatliche Zahlung (bzw. einmal. Zahlung)Monatliche Zahlung (bzw. einmal. Zahlung)  
 Verschiedene Modelle mVerschiedene Modelle mööglich:glich:

1. Arbeitgeber1. Arbeitgeber--ModellModell
2. Einkauf von Einzelleistungen2. Einkauf von Einzelleistungen
3. Einkauf von Pauschalleistungen3. Einkauf von Pauschalleistungen
4. Kombination von 1.4. Kombination von 1.--3.3.

 Auswahl der Leistungen in AbhAuswahl der Leistungen in Abhäängigkeit der ngigkeit der 
vereinbarten Zielevereinbarten Ziele



Hilfeleistungen organisierenHilfeleistungen organisieren

 Auswahl der Dienstleister:Auswahl der Dienstleister:
 Fachliche / professionelle AnbieterFachliche / professionelle Anbieter
 DienstleistungsunternehmenDienstleistungsunternehmen
 PrivatpersonenPrivatpersonen
 FamilienangehFamilienangehöörige, Nachbarn, Freunderige, Nachbarn, Freunde
Bei ges. Betreuern besteht Interessenkonflikt!!Bei ges. Betreuern besteht Interessenkonflikt!!

 Dienstleistungsvertrag unterschreibenDienstleistungsvertrag unterschreiben
 Leistungen muss zu Zielvereinbarung passenLeistungen muss zu Zielvereinbarung passen
 Bewilligungszeitraum beachtenBewilligungszeitraum beachten
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Budgetassistenz / Budgetassistenz / 
BudgetunterstBudgetunterstüützungtzung

 UnterstUnterstüützung bei Organisation und tzung bei Organisation und 
Abwicklung der BudgetleistungenAbwicklung der Budgetleistungen

 Notwendigkeit in der Behinderung Notwendigkeit in der Behinderung 
begrbegrüündetndet

 RegelungsRegelungs--““GrauzoneGrauzone““
NachbesserungsbedarfNachbesserungsbedarf
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InanspruchnahmeInanspruchnahme
 2004 2004 –– 2007 Erprobung in Modellregionen2007 Erprobung in Modellregionen

 Keine Modelle in MecklenburgKeine Modelle in Mecklenburg--VorpommernVorpommern

 Seit 1. Januar 2008 RechtsanspruchSeit 1. Januar 2008 Rechtsanspruch

 Immer noch zu wenig Kenntnisse bei den Immer noch zu wenig Kenntnisse bei den 
LeistungstrLeistungsträägerngern

 PB wird einfach nicht bewilligt!PB wird einfach nicht bewilligt!

 Zahl der Budgetnehmer bei ANKER bis Zahl der Budgetnehmer bei ANKER bis 
heute:heute:
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NNüützliche Internetadressentzliche Internetadressen
 www.budget.bmas.dewww.budget.bmas.de
 www.sgbwww.sgb--ixix--umsetzen.deumsetzen.de
 www.forsea.dewww.forsea.de
 www.islwww.isl--ev.deev.de
 www.fkwww.fk--reha.unireha.uni--dortmund.de/Soziologie/dortmund.de/Soziologie/
 www.barwww.bar--frankfurt.defrankfurt.de
 www.lebenshilfe.dewww.lebenshilfe.de
 www.einfachwww.einfach--teilhaben.de/DE/teilhaben.de/DE/

StdS/Finanz_Leistungen/Pers_Budget/persStdS/Finanz_Leistungen/Pers_Budget/pers
_budget_node.html_budget_node.html
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